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Gemeinde Andelsbuch 

 

Verordnungstext zum Räumlichen Entwicklungsplan 

 

Entwurf zur öffentlichen Auflage 

gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2023 

 

 

1. Abschnitt: Allgemeines 

§ 1  

Örtliche Vorzüge 

 Die bestehenden örtlichen Vorzüge sollen erhalten und genutzt werden: 

a) Die zentrale Lage im Bregenzerwald, ein abwechslungsreicher Landschaftsraum, Arbeitsplätze, viel-

seitige Freizeitangebote, gute Nahversorgung und kulturelle Einrichtungen als Grundlage für eine 

hohe Wohn- und Lebensqualität. 

b) Eine breit aufgestellte Wirtschaft und eine funktionierende Landwirtschaft; 

die auf den ebenen Flächen im Andelsbucher Feld günstige Voraussetzungen findet. 

c) Ein attraktives Orts- und Landschaftsbild mit erlebbarer Bregenzerwälder Baukultur, 

die Identität schafft und die auch weiterentwickelt wird. 

d) Eine hohe Planungskultur mit intensiver Bevölkerungsbeteiligung und eine gute 

Dorfgemeinschaft. 

§ 2  

Aufgaben in der Region 

(1) Die Positionierung der Gemeinde in der Region baut auf folgenden Stärken auf: 

a) Kultur- und Freizeiteinrichtungen wirken über die Gemeindegrenzen hinaus. 

b) Mit der Wälderhalle wird das regionale Angebot erweitert. 

c) Das Arbeitsplatzangebot im Dorf kommt – wenn auch die lokale Arbeitsplatzversorgung im Mittel-

punkt steht – auch der Region zugute. 

(2) Bestehende Kooperationen bei der technischen und der sozialen Infrastruktur und in der Verwaltung 

werden nach Möglichkeit und Sinnhaftigkeit weiter ausgebaut, um Ressourcen besser zu nutzen und 

eine höhere Versorgungsqualität zu erzielen. 

(3) Eine Abstimmung mit den Nachbargemeinden wird u.a. im Rahmen der Regio Bregenzerwald, der Tou-

rismusregion Bregenzerwald und insbesondere beim öffentlichen Verkehr (ÖPNV) und beim Ausbau der 

Fahrradinfrastruktur angestrebt. 
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2. Abschnitt: Siedlungsentwicklung 

§ 3  

Innenentwicklung 

(1) Eine Innenentwicklung mit Qualität wird angestrebt. Die Siedlungsentwicklung wird dazu auf die beste-

henden Baugebiete konzentriert und berücksichtigt die gewachsene Siedlungsstruktur bestehend aus 

den 

a) Schwerpunkten Andelsbuch (mit zweigeteiltem Ortszentrum an der L200) und Bersbuch; 

b) vier Gewerbezonen an der L200: Scheidbuchen, Bühel, Bersbuch, Sporenegg. 

(2) Eine weitere Zersiedelung wird verhindert. Vorrangig werden gut erschlossene Siedlungsbereiche wei-

terentwickelt. Folgende naturräumliche Gegebenheiten und Qualitäten werden dabei insbesondere be-

rücksichtigt: 

a) der weitläufige, ebene Talboden mit seinen Blickbeziehungen; 

b) die markante Geländekante, die den Siedlungsraum gegen Norden und Westen begrenzt; 

c) die siedlungsgliedernden Bäche und Gräben mit ihrer Begleitvegetation. 

§ 4  

Siedlungsränder 

(1) Die Siedlungsränder sollen weitgehend gehalten werden. Die Ausweisung neuer Bauflächen beschränkt 

sich daher auf die Bereiche innerhalb des gemäß Anlage 2 (Zielplan) festgelegten mittelfristigen Sied-

lungsrandes. 

(2) Kleinräumige Abrundungen der Bauflächengrenze über den mittelfristigen Siedlungsrand gemäß Anlage 

2 (Zielplan) hinaus bis zu einer Größe von jeweils 300 m² und das Schließen von Bau(flächen)lücken sind 

zulässig, sofern eine raumplanungsfachliche Prüfung keinen Widerspruch zu den Zielen der ggst. Ver-

ordnung erbringt. 

(3) In Siedlungsweilern gemäß Anlage 2 (Zielplan) wird die Entwicklung im Wesentlichen auf den Bestand 

beschränkt. Unter Abwägung und Berücksichtigung der Ziele gemäß der ggst. Verordnung sind Abrun-

dungen und das Füllen von Lücken in Weilern möglich. 

§ 5  

Nutzungsvielfalt und verträgliche Durchmischung 

(1) Mit einer Durchmischung unterschiedlicher Nutzungen (Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Dienstleistungen 

etc.) soll das Dorfleben gefördert, flächeneffiziente Siedlungsstrukturen ermöglicht, und das Ziel „Dorf 

der kurzen Wege“ (Fuß- und Radwege) unterstützt werden. Eine kleinräumige Durchmischung verträgli-

cher Nutzungen wird daher angestrebt. Die am jeweiligen Standort vorrangigen Nutzungen werden da-

bei insbesondere berücksichtigt: 

a) die betriebliche Nutzung in den Gewerbezonen; 

b) die Wohnnutzung in den Wohnquartieren; 

c) ein breiter Nutzungsmix im und um den Ortskern. 
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(2) Nutzungskonflikte werden durch eine vorausschauende Flächenwidmungs-, Bebauungs- und Projektpla-

nung vermieden. Die Gemeinde fordert und fördert dazu eine Grundgrenzen übergreifende Betrach-

tung und Herangehensweise. 

§ 6  

Bäche und Gräben 

 Bäche und Gräben werden freigehalten. Damit werden auch Blickbeziehungen offengehalten. Dazu: 

a) Freiflächen im Flächenwidmungsplan langfristig absichern; 

b) auf bereits gewidmeten Bauflächen auf Ebene Bebauungsplanung und der Objektplanung ausrei-

chenden Gebäudeabstand vom Gewässer sicherstellen; 

c) bei Bauflächenneuwidmungen diesbezügliche Ziele in Raumplanungsverträge aufnehmen und/oder 

Abstandsflächen im Flächenwidmungsplan als Freifläche Freihaltegebiet absichern. 

§ 7  

Sorgsamer Umgang mit Grund und Boden 

(1) Der Bodenverbrauch und die Versiegelung von Flächen werden so gering wie möglich gehalten. Dazu 

wird auf allen Planungsebenen (insbesondere beim Flächenwidmungs- und Bebauungsplan) voraus-

schauend auf eine sorgsame und effiziente Nutzung von Bauflächen geachtet. 

(2) Die Entstehung neuer Bauflächenreserven wird verhindert. Neue Bauflächen werden nur dann gewid-

met, wenn ein konkretes Bauvorhaben und ein nachgewiesener Bedarf vorliegen. Dazu wird bei Neu-

widmungen der Abschluss von Raumplanungsverträgen gemäß 

§ 38a RPG angestrebt. Öffentliche Interessen zur baulichen Entwicklung und zur Erschließung werden 

dabei eingebracht. 

(3) Bauflächen sollen sorgsam genutzt werden. Eine standort- und nachbarschaftsverträgliche Verdichtung 

des Siedlungsgebietes wird dazu ermöglicht. Räumlich-funktionale Gegebenheiten und das Orts- und 

Landschaftsbild werden dabei berücksichtigt. Die Charakteristik der einzelnen Siedlungsbereiche soll 

nicht gestört oder wesentlich verändert werden. 

(4) Die Verdichtung wird vorrangig in gut erschlossenen und gut bebaubaren Lagen in der Nähe zum Orts-

kern und zum öffentlichen Verkehr(entlang der L200) angestrebt. Nur hier ist eine Mehrfamilienhausbe-

bauung – und damit auch gemeinnütziger Wohnbau – mit mehr als vier Wohneinheiten pro Projekt 

und/oder Gebäude möglich. Ausnahme ist die Nutzung und In-Wert-Setzung alter Bregenzerwälder 

Bausubstanz. Dazu wird auf der Ebene der Bebauungsplanung ein Entwicklungsrahmen festgelegt. 

(5) Bei Grundteilungen und neuen Bauflächenwidmungen wird auf Bauplatzgrößen, die eine flächeneffizi-

ente Bebauung sicherstellen, geachtet. Als Richtwert für die maximale Bauplatzgröße pro Einfamilien-

haus gelten 500 m² Baufläche; dabei wird auf die konkreten örtlichen Gegebenheiten wie Lage, Topo-

grafie, Nachbarschaft, Nutzungsbeschränkungen, Grundstücksgröße und Grundstückszuschnitt einge-

gangen. 
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§ 8  

Aktive Bodenpolitik 

 Die Gemeinde betreibt eine aktive Bodenpolitik. Der Fokus richtet sich dabei auf das Verfügbarmachen 

aus Sicht der Gemeindeentwicklung sinnvoller Flächenreserven. Mögliche Aktivitäten sind: 

- Flächenkauf, Flächentausch 

- Kooperationen mit Grundeigentümer:innen, Bauträger:innen etc. 

§ 9  

Altbestand und Leerstand 

 Altbestand (insbesondere ortsbildprägende Gebäude und Ensembles) soll erhalten und Leerstand ver-

mieden werden bzw. wird eine Reaktivierung von Leerstand angestrebt. Dazu: 

a) auf Ebene der Bebauungsplanung und durch Information und Bewusstseinsbildung die Grundlagen 

dafür schaffen; 

b) unter Einbeziehung der Eigentümer:innen Konzepte und Strategien entwickeln, wie wertvolle Ge-

bäude in Wert gesetzt werden können. 

 

 

3. Abschnitt: Zentrumsentwicklung 

§ 10  

Ortskernentwicklung 

(1) Der Ortskern soll als Gemeindemittelpunkt und Treffpunkt weiter aufgewertet werden. Dabei wird auf 

bestehenden Qualitäten und Potenzialen aufgebaut. Eine räumliche Ausdehnung ist nicht angedacht, 

vielmehr eine maßvolle räumliche Verdichtung und auch eine Verdichtung und Durchmischung von 

Funktionen entlang der L200 zwischen Kirche/Friedhof im Norden und dem Feuerwehrhaus im Süden. 

(2) Die Erarbeitung eines Quartiersentwicklungskonzeptes für den Ortskern wird geprüft. Neben der Bebau-

ung sollen dabei auch folgende Themen behandelt werden: Funktionen, Durchmischung, Freiraum, öf-

fentlicher Raum und Mobilität bzw. Erreichbarkeit. 

(3) Die vorrangige Ansiedlung von Handels-, Dienstleistungs-, Gastronomiebetrieben und öffentliche Ein-

richtungen im Ortskern wird unterstützt und wo im Wirkungsbereich der Gemeinde, forciert, z.B. durch 

Öffnen und Nutzen der Erdgeschoßzonen für derartige Nutzungen. 

(4) Eine gute Erreichbarkeit des Ortskerns für Fußgänger:innen und Radfahrer:innen wird angestrebt. Dazu: 

a) Verkehrssicherheit erhöhen und Situation für Langsamverkehr verbessern; dazu kritische und un-

übersichtliche Situationen entschärfen und unterschiedliche Verkehrsarten entflechten (zB Kirchen-

vorplatz, Mooserstraße). Wege für Fußgänger:innen und Radverkehr dürfen nicht beeinträchtigt 

werden. 

b) Attraktivität des Radverkehrs durch Ausbau der Fahrradinfrastruktur heben; dazu auf allen Planungs-

ebenen (Flächenwidmung, Bebauungsplanung, Quartiersplanung, Umlegungen, Grundteilungen, 
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Objektplanung etc) auf Bedürfnisse des Langsamverkehrs achten und deren Berücksichtigung einfor-

dern. 

c) Verkehrslösung für Bereich Kirche-L200-Mooserstraße suchen; dazu Option einer Umfahrung/Verle-

gung der Mooserstraße auf die nördliche Seite der Kirche/Schule prüfen, idealerweise im Rahmen 

eines Quartiersentwicklungskonzeptes, das auch Auswirkungen auf andere Siedlungsbereiche er-

fasst. 

§ 11  

Öffentlicher Raum 

(1) Der öffentliche Raum wird aufgewertet. Dazu: 

a) Treffpunkte im öffentlichen Raum und konsumfreie Räume schaffen und Zugang für alle sicherstel-

len; dabei Fußgänger:innen und Radfahrer:innen bevorrangen; 

b) Kirchenvorplatz, Bahnhofsvorplatz und Gemeindevorplatz neugestalten; dabei Plätze als öffentliche 

Treffpunkte aufwerten (z.B. Sitzgelegenheiten, Schatten spendende Elemente); Kfz-Verkehr auf das 

ortsverträgliche Mindestmaß beschränken; 

c) Parkplätze neu organisieren; dazu alternative Verkehrsführungen und Parkraumbewirtschaftung 

prüfen; 

d) Bevölkerung aktiv beteiligen; v.a. die Jugend. 

(2) Die zentrale Freifläche an der L200 wird als Bindeglied der beiden Ortskernfraktionen Kirche und Ge-

meindeamt entwickelt. Dazu zumindest eine Teilfläche als Treffpunkt erhalten, gestalten und öffentlich 

zugänglich machen. Dazu auch Rahmenbedingungen für die Bebauung in einem Bebauungsplan festle-

gen; dabei eine Einfügung in den Bestand anstreben. 

§ 12  

Treffpunkte im Dorf 

 Ergänzend zum Ortskern werden Treffpunkte in den Weilern (weiter)entwickelt. Dazu an bestehenden 

Strukturen und Plätzen ansetzen und informelle Treffpunkte schaffen, (z.B. Spielplätze, „Bänkle mit Bäu-

men“, ortsbildlich interessante Gebäude/Ensembles). Diese Treffpunkte auch bei der Entwicklung der 

Weiler anregen und fördern. 
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4. Abschnitt: Wirtschaft 

§ 13  

Angestrebte Wirtschafts- und Betriebsstruktur 

(1) Der Fokus der wirtschaftlichen Entwicklung liegt auf der Erhaltung und Weiterentwicklung einer vielfäl-

tigen Betriebsstruktur und eines breit gestreuten Arbeitsplatzangebotes für die Bevölkerung. Dazu wer-

den Standorte für das produzierende Gewerbe genauso gesichert und geschaffen wie Standorte für 

Kleinbetriebe und Dienstleister im Dorf. 

(2) Zur Steuerung der betrieblichen Entwicklung werden die der Gemeinde zur Verfügung stehenden Steu-

erungsmöglichkeiten geprüft und genutzt: Teilbebauungspläne, Grundstücksumlegungen, Raumpla-

nungsverträge, Quartiersentwicklungspläne etc. 

§ 14  

Gewerbezonen 

(1) Die betriebliche Nutzung wird auf die bestehenden Gewerbezonen Scheidbuchen, Bühel, Bersbuch und 

Sporenegg konzentriert. Hier vorhandene Entwicklungspotenziale und die gute Erschließungssituation 

an/entlang der L200 werden genutzt. 

(2) Gewerbezonen und sonstige Betriebsstandorte werden standortgerecht, effizient und nachhaltig ge-

nutzt. Dabei gilt: 

a) Bauflächen-Betriebsgebiete bleiben vorrangig jenen Betrieben vorbehalten, die diese Standorte und 

Flächenwidmung benötigen. 

Dazu wird auch die Zonierung von BB-I-Flächen gemäß § 14 Abs. 6 RPG geprüft, womit die Nutzung 

rarer Gewerbeflächen (z.B. für Einzelhandel und Freizeitnutzungen) verhindert werden kann.  

Auf die konkreten räumlichen Gegebenheiten und betrieblichen Anforderungen wird dabei geachtet. 

b) Bei der Betriebsgebietsentwicklung wird auf hohe Umwelt- und Energiestandards geachtet. Entspre-

chende Festlegungen auf Bebauungsplanebene werden dazu geprüft. Dabei werden folgende As-

pekte insbesondere berücksichtigt: 

- Begrünung der Betriebsareale 

- Dach- und Fassadenbegrünung 

- Energieeffizienz, Energieversorgung (alternative Energien) 

- Abwärmenutzung 

- Vermeidung von Versiegelung 

- (im Bestand) Flächenentsiegelung 

- Entwässerung (Ableitung, Nutzung und Entsorgung von Oberflächenabwässern) 

- Beleuchtung 

- Verglasung 
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§ 15  

Ortsverträgliche Betriebe im Dorf 

 Ortsverträgliche Betriebe (d.h. Betriebe mit geringen Emissionen und geringer Verkehrserzeugung wie 

Kleinbetriebe und Dienstleister) sollen nach Möglichkeit im Siedlungsgebiet, d.h. auch außerhalb der 

Gewerbezonen angesiedelt werden. Dabei: 

a) auf die Vermeidung von Nutzungskonflikten achten, d.h. sensible Nutzungen in der Nachbarschaft 

berücksichtigen; 

b) funktionierende, nachbarschaftsverträgliche Erschließung sicherstellen; 

c) auf der Projektebene die Entwicklung nachbarschaftsverträglicher Betriebsstandorte einfordern und 

sicherstellen. Dazu Rahmenbedingungen formulieren und bei der Projektplanung Blick über die 

Grundstücksgrenzen hinaus einfordern. 

d) Insbesondere im Ortszentrum und an der L200 Mischnutzungen zulassen und einfordern, um dies-

bezügliche Potenziale zu nutzen: z.B. mehrgeschossige Bauweisen, gewerbliche/betriebliche Erdge-

schoß-Nutzungen, Nutzung und Reaktivierung von Leerstand. 

§ 16  

Neue Arbeitsformen 

(1) Neue Arbeitsformen (Home-Office, Co-Working-Space, …) werden als Möglichkeit verstanden, einen 

Beitrag zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Belebung des Dorfes zu leisten. Daher wird die Schaf-

fung eines Home-Office-freundlichen Umfelds unterstützt; dazu u.a. die Schaffung und Bereitstellung 

von Co-Working-Arbeitsplätzen unterstützen, ggf. auch initiieren; z.B. im Zuge der Reaktivierung von 

Gebäudealtbestand und Gebäudeleerstand oder im Rahmen von Bauvorhaben im und um den Ortskern. 

(2) Der Ausbau der Leitungsnetze (Glasfaserkabel, Breitband) wird eingefordert und soweit im Zuständig-

keitsbereich der Gemeinde unterstützt. 

 

 

5. Abschnitt: Landschaft und Landwirtschaft 

§ 17  

Kulturlandschaft 

 Die Andelsbucher Kulturlandschaft wird als wichtiger Teil der Wohn- und Lebensqualität verstanden. 

Sie wird mit ihrem hohen Erholungswert für Bevölkerung und Gäste erhalten. Dazu: 

a) Orts- und Landschaftsbild prägende Elemente (Geländekanten, Hügel, Kuppen, Bäche, Gerinne/ 

Gräben, Biotope) freihalten; dazu zählt auch die Einhaltung eines entsprechenden Abstandes im 

Rahmen der Flächenwidmung oder im Bebauungsplan; 

b) Bäche und Gräben offenhalten und Gehölzbestand entlang von Bächen/Gräben erhalten; eine Rena-

turierung prüfen; 

c) Biotopflächen erhalten; 

d) Pflege der Kulturlandschaft bzw Vermeidung von Verbuschung unterstützen; 
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e) Nutzungskonflikte (z.B. zwischen Landwirtschaft und Tourismus) vermeiden, z.B. durch Maßnahmen 

zur Besucher:innenlenkung; 

f) Für Zonen intensiver Erholungsnutzung (Sportanlagen, Bereich Tanna) gute Erreichbarkeit zu Fuß 

und mit dem Rad sicherstellen. 

§ 18  

Landwirtschaft 

(1) Die Landwirtschaft soll als Wirtschaftszweig, als Landschaftspflegerin, als Grundlage für Freizeitnutzung 

und Tourismus sowie als Bestandteil der Andelsbucher Identität erhalten bleiben. 

(2) Die guten Voraussetzungen für die Landwirtschaft werden gesichert. Auf bestehenden Strukturen wird 

dazu aufgebaut. Ressourcenschonung ist dabei oberstes Gebot: Flächensicherung, Schutz des Grund-

wassers etc. Dazu wird eine wirtschaftlich, ökologisch und sozial zukunftsweisende und existenzfähige 

Landwirtschaft angestrebt. Landwirtschaftsbetriebe werden als Partner für eine nachhaltige Land-

schaftsentwicklung gesehen. Maßnahmen dazu sind: 

a) Siedlungsränder halten. Damit eine weitere Zerschneidung der zusammenhängenden Flächen, insbe-

sondere im Andelsbucher Feld, vermeiden und eine flächendeckende Bewirtschaftung sicherstellen. 

b)  Restriktiver Umgang bei der Widmung von Freiflächen-Sondernutzungen. 

c) Durch eine vorausschauende Flächenwidmungsplanung Nutzungskonflikte mit anderen Nutzungen 

hintanhalten; dazu auch das Heranrücken der Wohnnutzung an landwirtschaftliche Betriebsstand-

orte vermeiden. 

d) Lokale Wirtschaftskreisläufe fördern und ausbauen; dazu Vor-Ort-Vermarktung unterstützen. 

(3) Zur Bevorrangung der landwirtschaftlichen Nutzung die Widmung Freifläche-Freihaltegebiet der Land-

wirtschaftsflächen prüfen; dabei landwirtschaftliche Betriebsstandorte und deren Entwicklungsmöglich-

keiten beachten.  Damit unterstützt die Gemeinde Andelsbuch die vom Land Vorarlberg geplante Um-

setzung von landwirtschaftlichen Vorrangflächen im Bregenzerwald und nimmt die damit verbundenen 

Ziele zur Kenntnis. 

 

 

6. Abschnitt: Freizeit, Erholung und Tourismus 

§ 19  

Sport und Freizeit 

 Die Sport- und Freizeitinfrastruktur wird nach den Bedürfnissen der Bevölkerung weiterentwickelt. 

Dazu: 

a) Skilift nach finanziellen Möglichkeiten erhalten; 

b) Wegenetz (z.B. Wanderwege) erhalten und pflegen; dazu auch Rastplätze schaffen; 

c) Attraktivität der Erreichbarkeit von Sport- und Freizeiteinrichtungen zu Fuß und mit dem Rad erhö-

hen; 
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§ 20  

Tourismus 

(1) Eine maßvolle touristische Weiterentwicklung wird angestrebt. Dabei gilt: 

a) Angebot an Gästebetten maßvoll ausbauen. 

b) Größere Beherbergungsbetriebe erfordern eine umfassende raumplanungsfachliche Überprüfung 

der Standorteignung. 

c) Vorgangsweise regional abstimmen. 

(2) Im Bereich „Tanna“ wird eine sanfte und maßvolle touristische Nutzung ermöglicht. Dazu: 

a) auf eine landschaftsbildlich und ökologisch verträgliche Entwicklung achten, dabei: 

- Uferbereich schützen; 

- Abstand zu Wald und Biotopen halten; 

- Auf Gefahrenzonen achten; 

- Landschaftsgerechte Erschließung und Parkierung sicherstellen; 

- Ausmaß der Nutzung an den örtlichen Gegebenheiten orientieren. 

b) Campingplatz-Nutzung im Flächenwidmungsplan als Freifläche-Sondergebiet absichern. 

§ 21  

Ferienwohnungen 

 Ferienwohnungen werden nur unter bestimmten Voraussetzungen ermöglicht. Dabei wird auf reine Fe-

riendörfer oder Ferienhausanlagen verzichtet. Im Flächenwidmungsplan werden daher keine besonde-

ren Flächen für Ferienwohngebiete ausgewiesen. Ausnahmen werden nur geschaffen, wenn dies zur 

Erhaltung von Gebäudealtbestand erforderlich ist. 

 

 

7. Abschnitt: Mobilität 

§ 22  

Sanfte Mobilität 

(1) Einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Mobilität wird Priorität eingeräumt. 

(2) Im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde wird das Angebot für Fußgänger:innen und Radfahrer:innen 

weiter ausgebaut und verbessert. Die Gemeinde folgt dabei dem Prinzip „Dorf der kurzen Wege“. Dazu: 

a) Das Fuß- und Radwegnetz erhalten und nach Möglichkeit weiter ausbauen; dazu: 

- bestehende Fuß- und Gehwege sowie alte Geh- und Wegerechte erfassen; 

- Wegenetz in den Plangrundlagen (u.a. im Flächenwidmungsplan) aktualisieren; 

- Lücken im Wegenetz schließen; 

- Attraktivität der Wege weiter verbessern. 
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b) Verkehrssicherheit für Fußgänger:innen und Radfahrer:innen verbessern, insbesondere auf Schulwe-

gen und im Bereich der L200; dazu: 

- Möglichkeiten zur Verbesserung der Verkehrssicherheit prüfen (z.B. Geschwindigkeitsreduktion auf 

Gemeindestraßen und auf der Landesstraße im Ortskern, Begegnungszonen, Entschärfung unüber-

sichtlicher Straßenübergänge, Straßenmarkierungen, …); 

- Parkplätze im Ortskern zugunsten besserer Rahmenbedingungen für den Fuß- und Radverkehr re-

duzieren bzw. neu organisieren. 

c) Fuß-/Radwegerschließung bei allen Maßnahmen zur Raumentwicklung und in allen Planungsinstru-

menten der Gemeinde (Flächenwidmung, (Teil-)Bebauungsplanung, Parzellierung, Grundstücksumle-

gung, Quartiersentwicklungsplanung etc.) berücksichtigen. 

d) Öffentliches Interesse an einem attraktiven Fuß-/Radwegenetz in Bauvorhaben einbringen. 

e) Fahrrad als zentrales „Verkehrsmittel im Dorf“ etablieren und fördern. Dazu Fahrradinfrastruktur 

verbessern: 

- Fahrradabstellanlagen ausbauen (bei öffentlichen Einrichtungen, bei Bushaltestellen, bei Sportstät-

ten etc.); 

- Bei Einrichtungen mit Kundenverkehr (z.B. Geschäfte, Dienstleistern) und bei Wohnanlagen Radab-

stellplätze einfordern; insbesondere bei Neuplanungen auf die Ausstattung mit Fahrradinfrastruk-

tur achten; dabei neben der Zahl der Abstellplätze auch deren Qualität beachten (Wetterschutz, 

Erreichbarkeit etc.); 

- Potenziale des E-Bikes nutzen und Ausbau der E-Bike-Infrastruktur prüfen (z.B. Ladestationen). 

f) Notwendigkeit zum Ausbau überörtlicher Radwegverbindungen prüfen; dazu mit Nachbargemein-

den abstimmen und regional kooperieren. 

g) Bewusstseinsbildung für die sanfte Mobilität verstärken. 

(3) Maßnahmen im Bereich Elektromobilität prüfen, berücksichtigen und verstärken (z.B. Ladeinfrastruktur 

und ausgewiesene Parkplätze). 

(4) Möglichkeiten und Realisierbarkeit von Mobilität-Sharing-Angeboten (z.B. Car-Sharing, Lastenrad-Sha-

ring) prüfen. 

(5) Erarbeitung eines Mobilitätskonzepts prüfen. 

§ 23  

Öffentlicher Verkehr (ÖPNV) 

(1) Der öffentliche Verkehr soll generell attraktiver gemacht werden. Der Landbus soll eine attraktive Alter-

native zum motorisierten Individualverkehr sein. Die Gemeinde unterstützt dazu eine weitere Verbesse-

rung des Bus-Angebots (Taktung in Rand-/Spitzenzeiten). Das Angebot soll nach den Bedürfnissen der 

Bevölkerung weiter verbessert werden. 

(2) Den Umstieg auf den ÖPNV durch Maßnahmen im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde attraktiv 

machen, z.B. durch bessere Ausstattung der Haltestellen, bessere Fahrradanbindung an die Bushalte-

stellen; Ausbau der Fahrradinfrastruktur auch an Bushaltestellen. 

(3) ÖPNV-fördernde Siedlungsstrukturen schaffen; dazu bei allen Maßnahmen zur Siedlungsentwicklung 

und zur Verdichtung ÖPNV-Anbindung und Fuß-/Radweganbindung beachten. 
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8. Abschnitt: Energie(raumplanung) 

§ 24  

Energie und Ressourcen 

(1) Die Verringerung von Ressourcen- und Energieverbrauch, die Steigerung der Energieeffizienz und die 

Förderung erneuerbarer Energien werden als integrale Bestandteile aller kommunalen Politik- und Pla-

nungsfelder verstanden. 

(2) Die Verbesserung der Energieeffizienz und -suffizienz wird bei allen Planungen und Maßnahmen der Ge-

meinde berücksichtigt. Die Gemeinde nimmt ihre Vorbildwirkung wahr und betreibt Bewusstseinsbil-

dung in der Bevölkerung. 

(3) Die Erarbeitung eines Energieleitbildes wird geprüft. 


